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4D Samstag den 14. Dezember

Abonnementspreis:
Für die Stadt Solo-

thurn:
Halbjährl.: Fr. 4. 50.

Vierteljährl. Fr. 2. 25.

Franco für die ganze
Schweiz:

Halbjährl.: Fr. 5. —
Vierteljährl. : Fr. 2. 90.

Für das Ausland:
Halbjährl.: Fr. 5. 80

Air
^Z>àroeîZerîjÂre

-Ieitung.
Sinrückungsgebühr:

10 Cts. die Petitzeile
(8 Pfz. RM. für

Deutschland.)

Erscheint
jeden Samstag

1 Bogen stark.

Briefe und Gelder

franco.

An die verehrl. Feser

der schweizerischen Kirchen-Ieiwng.

Mit hochw. Herrn Regens NZ»'. Keiser, der auch bei seiner

Uebersiedlung nach Luzern uns werkthätige Unterstützung und

Mitwirkung zugesichert hatte, ist ein hervorragender Mitarbeiter
an der „Schweiz. K.-Ztg." in's Grab gestiegen. Der Hinge-
schiedene hatte die Wichtigkeit eines centralen
vaterländischen Organes zur Besprechung kirch-
licher Fragen und Ereignisse tief erfaßt, nicht
nur als Ehrensache des schweizerischen Clerus,
sondern auch als ein Unternehmen von eminent
praktischer Bedeutung. Darum hatte er demselben noch

in vorgerücktem Alter mit jugendlichem Feuer seine Feder gewid-
met. Mögen die Worte voll Kraft und Geist, die er während

seiner Reihe von Jahren in diesem Blatte niederlegte, als heilige
^ Saat fortkeimen und Frucht bringen!

Für die Freunde und Verehrer des Verstorbenen aber scheint

uns in dieser seiner Stellung zur „Schweiz. Kirchen-Ztg." die

eindringliche Mahnung zu liegen: auch sie möchten diesem

Blatte ihre Mitwirkung zuwenden und treu und ausdauernd die

Redaktion unterstützen, welche zur Fortführung ihrer schwie-

rigen Aufgabe bereits durch Zuzug neuer Kräfte gestärkt wurde.

Im Gegensatze zu den politischen Tagesblättern ist die Kirchen-
Zeitung, als S P e c i a l b l a tt, auf einen relativ kleinen Abvn-
nentenkreis angewiesen. Schon hiedurch ist sie über jeden Verdacht
erhaben, ein „geschäftliches" Unternehmen zu fein. Die Heraus-
geber find zufrieden, wenn die Auslagen gedeckt werden; sie haben

nur den einen Zweck und den einen Ehrenpunkt, den kirchlichen

Interessen unsers Vaterlandes, zunächst im Kreise des hochw. Clerus,
wirksam zu dienen und alls publizistischem Gebiete
die katholische Kirche der Schweiz in nützlicher
Weise zu r e p r ä s e n t i r e n. Um so begründeter ist dann

aber auch ihr Wunsch, es möchten zunächst alle Priester der

deutschen Schweiz zur Verbreitung des Blattes beitragen, und sich

nicht durch Bedenklichkeiten mindern Belanges abhalten lassen,

einem Organe ihre Gunst zuzuwenden, welches der Hochwürdigste
^ schweiz. Episcopat huldvoll zu empfehlen geruht hat.

Einem vielfach geäußerten Wunsche entsprechend, wird vom
künftigen Neujahr an nicht nur das Format der Kirchenzeitung î

geändert und das frühere, beliebtere Format wieder eingeführt,
fondern auch monatlich eine Beilage pastorellen und liturgischen
Inhaltes als „s ch w e i z e r i s ch e s P a st o r al b l a t t" den tit. '

Abonnenten — ohne Preiserhöhung — zugesandt werden.

Aie Kerausgeber der „Schweiz. K.-Atg."

Der Seelsorger und die Jugend-

erstrhung.

HConferenz-Arbeit von B. L.)

II. Hindernisse und Schwierigkeiten in
der Erthcilung des Religionsunterrich-

tes und der Jugenderziehung.

Ich rede nur von den äußern Hemm-

nissen, nicht von den innern Schwierig-

keiten, welche die Jugenderziehung stets

und überall in sich schließt. Wären auch

die äußern Verhältnisse die allergünstig-

sten, die christlich-religiöse Jugender-

ziehung bleibt immer ein schweres Werk,

theils wegen der Unwissenheit des Kin-
des und der Verderblheit der menschlichen

Natur, theils wegen der geheimnißvollen

Wahrheit, in die das Kind eingeführt

werden und wegen des hohen Zieles,

das es erreichen soll. Aeußere günstige

Verhältnisse setzen aber den Seelsorger

in den Stand, die innern Schwierig-
keiten leichter zu beherrschen. Wenn aber

mit den in der Sache selbst liegenden

Schwierigkeiten sich auch noch ungünstige

äußere Verhältnisse vereinigen, so ist

das Werk doppelt schwer und mühsam.

Es ist nun die Frage: Wie sollten

die äußern Verhältnisse sein und wie

sind sie in Wirklichkeit
1. Wie sollten die äußern Verhält-

nisse sein?

Kurz gefaßt geht meine Ansicht da-

hin:

Kirche und Staat sollen in freund-
schaftlicher Beziehung zu einander stehen

und einander gegenseitig unterstützen.

Denn beide haben den nämlichen Men-
scheu zum Nealobjekt. Dieser Mensch

hat nun eine doppelte Seite : eine geistige

und eine leibliche; ein doppeltes Ziel :
>

ein himmlisches und ein irdisches -

und bedarf zweifacher Kräfte : überna-1

türlicher und natürlicher. Die Kirche

hat nun besonders das himmlische Ziel!
des Menschen im Auge ; der Staat Haupt-

sächlich das irdische. Es kann aber das

irdische Ziel, d. h. das irdische Wohl
des Einzelnen wie der Gesellschaft nicht

erreicht werden, wenu nicht zugleich das

ewige Ziel angestrebt wird, d. h. wenn

nicht der Mensch und die Menschheit

religiös und sittlich sind. Als einzigen

Beweis führe ich Ihnen, m. H., nur
die französische Revolution an. Aber

auch des Menschen übernatürliches Ziel
kann, allgemein gesagt, nicht erreicht

werdeil, wenn nicht auf natürlichem
Gebiet Ordnung herrscht, resp, erzwungen
wird. Der Schöpfer hat aber dadurch,

daß er den Menschen als leiblich-geistiges

Wesen erschaffen wollte, auch gewollt,
daß Leib und Seele ihr Ziel erreichen.

Es hat daher die Kirche ein Recht auf!
das Kind, aber auch der Staat in seiner

Sphäre.

Allerdings steht die Seele höher als!
der Leib, wie auch das himmtische Ziel
höher steht, als das irdische und demzn-
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folge steheil Recht und Pflicht der Kirche,

bezüglich der Jugenderziehung, höher al^

die des Staates.

Aber wie die Ordnung einmal durch

Gottes Willen in der Welt festgesetzt

ist, dürfen wir deni Staat das Recht

und die Pflicht nicht absprechen für
seine heranwachsenden Bürger Gesetze

zu erlassen und es zu ermöglichen, daß

die Staatsbürger ihre natürlichen Fähig-
leiten entwickeln und eine ihrem irdischen

Lebensberuf entsprechende Schulbildung

erlangen können.

Der Kirche aber steht es allein zu,

über den religiösen Unterricht Anord-

nungen zu treffen, weil dieser Unterricht

zunächst das übernatürliche Ziel des

Kindes und des Menschen betrifft und sie

hierin allein von Gott beauftragt ist

und die entsprechenden Mittel besitzt.

Ferners ist die staatliche Behörde kein

Abstrakt»»!, sondern besteht ans Christen

resp. Katholiken, welche der Natur der

Sache gemäß keine ihrer Religion feind-

liche Schulgesetze aufstellen und Anord-

nungen treffen, sondern dafür besorgt

sein sollen, daß der religiöse Geist die

ganze Schulgesetzgebung durchdringe.

Ferners soll der Staat die Kirche

in Ertheilung des religiösen Unterrich-
tes und Förderung der christlichen Er-
ziehnng in seinem eigenen Interesse unter-

stützen, da durch die religiös-christliche

Erziehung allein die Kinder zu gesitteten

Staatsbürgern heran wachsen.

Insbesondere soll der Staat die nöthige

Zeit zum Religionsunterricht einräumen,
die von der Kirche weise geforderte Zeit
zum Gottesdienst der Kinder nicht ver-

kürzen, durch den Lehrer dem anderer-

feits vielseitig beanspruchten Seelsorger

nachhelfen im Unterricht, in der Auf-
ficht :c.

Die Kirche hinwiederum bestimmt die

Religionshandbücher, die Zeit zur Er-
theilnng des Religionsunterrichtes, zu
den praktischen Neligionsübungen und

geht durch ihr Organ, den Seelsorger,

dem Lehrer liebreich an die Hand.

Dieses freundschaftliche Verhältniß
zwischen Kirche und Staat und ihren

Abzweigungen ist das allein naturge-
mäße und ersprießliche. Dieses Verhält-
uiß allein wirkt günstig auf die Kinder.

Auf diese Weise kann die Jugend zu

gut.» katholischen Christen und treuen

Staatsbürgern herangebildet, zeitlich und

ewig glücklich gemacht werden.

Vor 3»—40 Jahren war dies freund-

schaftliche Znsammenwirken in unserm

Lande noch vielfach vorhanden.

Die Kirche war noch Herr und Meister
in Allem, was den Religionsunterricht

anbelangt; alle Tage war die erste

Stunde dem Katechismus oder der bib-

lischen Geschichte gewidmet. Mancher-

orts besorgte der Lehrer das Abfragen

und Auswendiglernen des betreffenden

Stoffes, ging alle Tage mit den Kindern

zur hl. Messe, alle Samstage betete er

mit ihnen in der Kirche oder in der

Schule den Rosenkranz und beaufsichtigte

die Kinder beim Gottesdienst. Pfarrer
und Lehrer waren darin gleicher Ansicht,

daß nur durch ächt religiöse Erziehung
das allseitige Wohl der Kinder erreicht

werden kann und die Erfahrung hat es

vielerorts bewiesen, daß die Kinder auch

in den übrigen Schulfächern nicht zu-

rückgeblieben sind, sondern was praktische

Tüchtigkeit betrifft, zu glänzender» Ne-

sultaten gekommen sind, als heutzutage.

2. Betrachten wir nun übersichtlich

dte thatsächlichen äußern Verhältnisse,

welche auf die Jugenderziehung Einfluß
haben und wir werden sehen, daß sie

anders sind als sie waren und als sie

fein sollten.

lieber diesen Punkt ließe sich lange

und schwere Klage erheben. Ich will
aber mein Klagelied möglichst beschränken

und lieber das betonen, was zu thun
ist. Die allgemeine Zeitströmung, m. H.
kennen Sie so gut wie ich. Die Strö-
mung geht stark nach unten, dem In-
differentismus, dein Materialismus und

dem Atheismus zu. Sie wird befördert

durch eine ungläubige Philosophie, eine

verkommene Presse und eine grnndsatz-

lose Nützlichkeitspolitik. Die ideelle

Geistesrichtung hat keinen Schwung mehr,

es gilt nur mehr das Materielle, das

sich für das Leben verwerthen läßt. Was

nicht für den Augenblick nützen kann,

scheint keinen Werth zu haben.

Diese materialistische Richtung hat

sich nun auch vielfach der staatlichen

Bildungsanstalten bemächtigt und treibt

ihre unseligen Früchte. Als Beleg hie-

für diene Folgendes: Im Oktober des

Jahres 1865 war in Lüttich eine große

internationale Versammlung von Stu-

deuten ans Frankreich, Belgien und

Holland. Eine ihrer Resolutionen hieß:

„Wir bekennen uns offen zum Materia-
lismns. Wir sind Revolutionäre, Sozia-
listen, Atheisten. Die rothe Fahne ist

das wahre Banner der Freiheit. Es
lebe Danton, Robespierre und alle jene

Helden von 1793. Ihr Beispiel muß

man befolgen, um den letzten Rest von
Autorität abzuschaffen, sei's auch in
Strömen von Blut."

Ein anderer Beleg: Im Jahre 1876

bildete sich in Florenz ein Verein junger
Leute unter dem Titel: „Schüler
des Satans." Ihr literarisches

Organ heißt: „Der Satan". Ihr Zweck

ist : Bekämpfung des religiösen Glaubens

und Verbreitung der Anschauung, daß

man keines Gottes und keiner Religion
bedürfe.

Dieß sind nur zwei Ausbrüche ans

dem Vulkan moderner Zeitströmung, sie

lassen aber hinreichend schließen auf den

Inhalt des Kraters, aus dem sie aus-

geworfen worden.

Diese Geistesrichtnng hat sich ver-

körpert, besonders im Culturkampf, der

seit 1871 in'sLeben gerufen, überDeutsch-

land und die Schweiz sich ausgebreitet

hat und auch andere europäische Länder

heimznsncben droht.

Der christlich - religiösen Jngender-

ziehnng hat er unter anderm auch da-

durch tiefe Wunden geschlagen, daß vieler-

orts die Ordenslente beiderlei Geschlechtes,

die für Erziehung der Jugend so segcns-

reich gewirkt hatten, vertrieben wurden.

Mag auch dieser verderbliche Cultur-
kämpf, wie wir zu Gott hoffen wollen,
seine Schärfe verlieren oder ganz weg-

fallen, der Geist, ans dem er heraus-

gewachsen, kann und wird nicht so leichten

Kaufes etwa durch §§ oder Concordate

weggeschafft werden; ein anderer Geist

muß diesen zerstörenden Geist vertreiben

und ersetzen und dies ist das Werk von

Jahrzehnten.

In unserer Schweiz hat dieser Cnl-

turkampfs-Geist die Bundesverfassung

von 1874 und mehrere Kantonsver-

fassungen hervorgebracht, in welchen

manche der religiösen Jngenderziehnng

sehr hinderliche Bestimmungen enthalteil

sind.

In Art. 27 der neuen Bnndesver-

fassung heißt es z. B. : „Die Kautone

sorgen für genügendeil Primarunterricht,
welcher ausschließlich n-Ner staatlicher

Leitung stehen soll. Derselbe st obli-
gatorisch. Die öffentlichen Schulen
sollen von den Angehörigen aller Bekennt-

nisse ohne Beeinträchtigung ihrer Glau-
bens- und Gewissensfreiheit besucht wer-
den können."

Prinzipiell ist hierdurch die Kirche
ans der Schule ausgeschlossen und die

Primärschule konfessionslos erklärt. In
der Praxis sind freilich die letzten Conse-

qnenzen dieses § noch nicht gezogen

(wenigstens vielerorts nicht) aber sie

können und werden gezogen werden, wenn
nicht kräftige Reaction entgegentritt.

Obiger Art. 27 befriedigte auch wegen
seiner allgemeinen Fassung keine der

beiden Hanptparteien in der Schweiz.
Die Conscrvativen mußten sich fügen
und die Radikalen nahmen neue Anläufe
in Volksvereincn, Lehrervereinen, in der

Presse n. s. w., um ein neues verschärf-

tes eidgenössisches Schulgesetz zu veran-
lassen, wodurch alles Confessionelle aus
der Schule verbannt, die Geistlichen und
Ordenspersonen ausgeschlossen und eid-

genössische Lehrersemiiiarien errichtet

werden sollen nebst eidgenössischen In-
spektoren und eidgenössischen Religions-
bûcher».

An manchen Orten suchten die Be-

hörden unterdessen ans Abschlag bis auf
weiteres mit konfessionslosen Religions-
Handbüchern sich zu behelfen ; so im Kt.
Aargan. Die Lehrerschaft des Kt. Zürich
ist zum großen Theile atheistisch. In
Genf, wo die kathol. Privatschulen ge-

schlössen wurden, mußten die 12066

Schul-Kinder am 2. Juli d. I. vor
dem Standbild Rousseau's diesem Helden

der „genialen Liederlichkeit" huldigen.

Von großer Tragweite ist ferner die

Erscheinung der „Schweiz.Lehrerzeitung",

welche vielleicht von der Mehrheit der

Schweiz. Schulmeister gehalten wird,
und auch mehr oder weniger der Aus-
druck ihrer Gesinnungen ist.

Eine Resolution des Schweiz. Lehrer-

Vereins von 1876, wo über 1666 Lehrer

anwesend waren, lautet: „Das Erste

was dem Bunde zu thun obliegt, ist,

daß er äußerlich die Schule von der

Kirche loslöst."
Die Lehrerzeitung schreibt: „Der

Wunderglaube muß fallen, denn er
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schwächt die Vernunft, schwächt den sitlr

lichen Willen, setz! einen willkürlichen

also unvernünftigen Gott voraus. Der

Wunderglaube ist darum eine Gottes-

lästerung und eine Schändung der Neli

gion. Ans dem Wunderglauben beruhen

viele Kirchendogmen, wie z. B, die ächt

heidnische Vielgötterei in der Dreifaltig-
keitslehre. Die Lehre von der Gottes-

sohnschaft Jesu, von Jesu Hollen- und

Himmelfahrt, die Lehre vom ganzen

Hollen- und Teufelsspuck, von der Aufer-

stehnng des Fleisches, die Sühntheorie w."

So die Lehrerzeitung. Und dennoch will
dasselbe Blatt den Religionsunterricht
als wesentliches Erziehungsmittel in der

Volksschule obligatorisch beibehalten

wissen; wobei aber der Lehrer Religions-

unterricht ertheilt. Wie? ist nun leicht

zu erkennen.

Sie sehen hieraus, m. H., wessen wir
uns zu versehen haben! —

(Fortsetzung folgt.)

Hatte er Unrecht?

1. Der m o d e r n e F o r t s ch ritt
auf pädagogischem Gebiete.
Jüngst wurde in einer Sitzung der

sehr liberalen Wiener Stadtvertretung
die Thatsache konstatirt, daß von 190

Primarschülern, welche nach Vollendung

der städtischen Volksschule die Aufnahme

in's Gymnasium begehren, kaum 29 die

nöthige Vorbildung aufweisen. — Die

„freien pädagogischen Blätter," ein her-

vorragendes Organ des modernen Schul-

fortschrittes, rufen in der Verzweiflung

nach „Verschärfung des kirchlichen Ein-

flusses auf das Schulwesen", und geste-

hen freimüthig ein: „Viel schlimmer

kann es nicht mehr werden als es schon

isti! — In der „Badener Abendpost"

entschuldigt ein Pädagoge die 12 aar-

gauischen Lehrer, welche zur Zeit wegen

unnatürlichen Verbrechen im Zuchthause,

resp, auf der Anklagebank sitzen, da-

mit: „solche Vergehen seien in allerer-

ster Linie auf krankheitliche Verhältnisse,

namentlich des Gehirns und seiner

Funktionen, zurückzuführen." —

2. Der moderne Fortschritt
auf ökonomischem Gebiet.
Der Berliner „Börsen Courrier" schreibt:

„Wer noch am Vorhandensein eines

allgemeinen Nothstandes zweifeln sollte,

der mag dem Berliner Stadtgericht
einen Besuch machen und einen Blick

werfen in das Manifestations-
z i m m e r (wo zahlungsunfähige Kauf-
lente und Privaten sich unter eidlicher

Betheurung bankcrot melden). Die un-
glaubliche Höhe der gegenwärtigen Ca-

lamität wird ihm alsbald erschreckend

klar werden. Die Ziffer der hier tag-
l i ch Manifestireuden schwankt, wie uns
ein Lokalberichterstatter mittheilt, zwi-

scheu 99 bis 199. Bisher wurde in
drei Serien geschworen, in jeder Serie

eine Gruppe von ca. 25 bis 39 Per-

sonen. Da wegen der beschränkten

Räumlichkeit diese Zahl nicht mehr er-

höht werden kann und die Anzahl der

Abfertigenden täglich wächst, so ist noch

eine vierte Serie eingelegt worden.

Einen beklemmenden und niederdrücken-

den Eindruck macht es, wenn eine

Gruppe — ca. 25 Köpfe — in der

alle Stände, vom einfachen Arbeiter bis

zum ehemaligen Großkaufmann vertre-

ten sind, schwören, d aß s i e be-

sitzlo s geworden sin d."

3. Der m od e r n e F o r t s ch ritt
auf moralischem Gebiete.
Pastor Stursberg in Düsseldorf hat

eine Broschüre „Ueber die Zunahme der

Vergehen und Verbrechen" veröffentlicht,

worin das Jahr 1871 als Ausgangs-

Punkt und das Jahr 1877 als Schluß-

Punkt der Vergleichung angenommen

wird. In Preußen, dem Lande,

wo der moderne Fortschritt des Libéra-

lismus im „Kulturkampfe" seine höch-

sten Triumphe feiert, hat sich die Z u-

nähme der Verbrechen im Laufe der

6 Jahre nach folgendem Prozentsatze

gestaltet:

Verbrechen gegen die Sittlichkeit 294 °/o

Schwerer Betrug 299 „
Raub und Erpressung 164 „
Mord 138 „
Todtschlag 192 „

Eine Andeutung, wie es gekommen,

daß der kirchliche Einfluß aus

die Sittlichkeit der Massen so fürchter-

lich gesunken, gaben im Jahre 1876

zwei junge Sträflinge, welche dem Di-
rektor eines großen Gefängnisses auf
die Frage, weßhalb sie seit ihrer Con-

firmation nicht mehr zur Kirche gegan-

gen, zur Antwort gaben: „Ach, was
geht uns die Kirche an! Und

die Geistlichen, die müssen
doch auch nichts taugen, denn
der Bis mark läßt sie ja zu
Hunderten einsperre n."

» S

Papst Pius IX. hatte den Syllabus
vom 8. Dezember 1864 mit Verwer-

fung des Satzes geschlossen: „Der rö-

mische Stuhl kann und muß sich mit
dem Fortschritt, dem Liberalismus und

der modernen Civilisation aussöhnen

und vergleichen." Hatte er Un-
recht?! —

jDie Volksftimme und die
Antwort von „Oben."

Die religiöse Störung eines öffentli-
chen Gottesdienstes, welche sich die Be-

auftragten der Genferbehördcn zu Chêne-

Bourg am 2. April dieses Jahres er-

laubt hatten, rief in allen Gauen der

katholischen Schweiz einen Schrei der

Entrüstung hervor, der sich in zahlrei-
chen Petitionen und Protestationen ein-

zelner Katholiken, ganzer Gemeinden,

größerer Volksversammlungen und meh-

rerer Kantonsregierungen an den hohen

Bundesrath kund gab. Das, auf hoch-

obrigkeitlichen Befehl begangene Sakri-
lcginm von Chsne-Bourg hatte auch

die vertrauensseligsten Katholiken aus

dem Schlummer geweckt und ihnen ge-

zeigt, was die in den W 49 und 59

der Bundesverfassung feierlich garan-
tirte und von den Räthen eidlich be-

schworene Glaubens-, Gewis-
sens- und Ku l t u s f r e i h e it
in der Schweiz zu bedeuten habe.

Die 7 Männer des hohen Bun-
desrathes haben nun die, von einem

ganzen Volke so deutlich begutach-

tete „Frage" während vollen 6 Mona-
ten geprüft, um schließlich herauszusin-

den: es fehle ihnen d i eCo mpe-
tenz, auf den Rekurs einzu-
treten. —

Wir geben in Nachstehendem die

Antwort der hohen Behörde an Herrn
Pfarrer Delêtraz von Chêne-Bourg so-

wie an die protestirenden Kantonsre-

gierungen.

I.

Am 2. April d. I. ließ die Unter-

snchungsbehörde des Kantons Genf in

der Wohnung des Herrn Jean Dels-

traz in Chsne-Bourg, gewesenen Pfar-
rers dieser Gemeinde, eine Hansunter-
suchung zum Zwecke vornehmen, einige

Kultus-Gegenstände in Beschlag zu

nehmen, die vom Kirchenrathe von

Chêne-Bourg als Eigenthum dieser Ge-

mcinoe reklamirt wurden und von denen

man annahm, daß sie in der Wohnung
des Herrn Delstraz, bezw. in dessen in
einem Nebengebäude befindlichen Pri-
vatkapellc, wo der römisch-katholische

Kultus stattfindet, aufbewahrt werden.

Da nun am genannten Tage in jener

Kapelle gerade die sogen. 49stündige

Andacht stattfand, so erblickte die rö-

misch-katholische Bevölkerung in der

fraglichen Hausdurchsuchung eine ab-

sichtliche Verletzung des religiösen Kul-
tus. Es gelaugten in Folge dessen

zahlreiche Beschwerden an den Bundes-

rath und die durch jenen Vorgang in
einem Theile der Schweiz verursachte

Aufregung nahm einen solchen Umfang

an, daß der Bundesrath unterm 23.

Mai 1878 sich veranlaßt sah, den

Staatsrath von Genf zu einer möglichst

eingehenden Vernehmlassung über die

Vorkommnisse in Chsne-Bourg einzu-

laden.

Herr Delstraz selbst reichte darauf
einen förmlichen Rekurs bezüglich des

eingehaltenen Verfahrens ein, welches

gegenüber der in der nämlichen Auge-

legenheit am 17. Okt. 1874 erlassenen

orclonnunos cls non lisn (Beschluß
des Nichteiutretens auf gerichtliche Un-
tersucbung) nach Genfergesetz nnstatt-

haft gewesen sei und zugleich mit Art.
49 und 59 der Bundesverfassung im
Widerspruch stehe.

Der schweizerische Bundesrath hat
heute

in Erwägung:
1. Die Beurtheilung der Frage, ob

die in der Wohnung und in der Ka-
pelle des Herrn Delsrraz von der gen-
ferischen Untersuchungsbehörde vorge-

nommene Hausdurchsuchung au sich und
insbesondere gegenüber der orcionnunes
cls non lisn vom 17. Okt. 1874 ge-
setzlich statthaft gewesen sei, entzieht

sich durchaus der bundesräthlichen Kom-

perenz: die Frage ist rein richterlicher
Natur und wäre eventuell nach Durch-
laufung des kantonalen Jnstanzenzugeà
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bei dem Bundesgerichte anhängig

zu machen. (Art. 59 des Bundesgesetzes

über die Organisation der Bundesrechts'

pflege.)

2. Herr Pfarrer Delêtraz behauptet

im Weitern, die gegen ihn vollzogene

Hausuntersuchung, so weit sie sich auf

die Kapelle und auf die dort befindli-

chen Kultusgegenstäude bezogen habe,

schließe eine Verletzung der in Art. 49

und 50 der Bundesverfassung garantir-
ten Grundsätze der Glaubens- und Ge-

Wissensfreiheit in sich. — Wäre diese

Auffassung eine richtige, so läge selbst-

verständlich für den Bundesrat!) die

Veranlassung und Verpflichtung vor,

gegen bundesverfassungswidrige Vor-

gänge einzuschreiten, da seine Kompe-

tenzen nicht, wie im Memorial des

genferischeu Staatsrathes angedeutet

wird, von der Kircheupolitik des Kau-

tons Genf abhängig sind, vielmehr um-

gekehrt die letztere den Grundsätzen und

Vorschriften der Bundesverfassung un-

terworfen ist.

Der Bundesrath kann jedoch in den

Thatsachen, wie sie durch die geführte

Untersuchung erhoben sind, eine Verle-

tznng der Glaubens- und Kultusfreiheit
nicht erkennen. Zunächst fand der Ein-
tritt der Beamten in die Kapelle ledig-

lich zum Zwecke einer gerichtlichen Nach-

forschung nach als unterschlagen bezeich-

neten Gegenständen statt und nichts be-

rechtigt zur Annahme, daß dabei irgend-
wie die Absicht der Störung von Knl-
tushandlungen bestanden habe.

Grundsätzlich darf die Berechtigung
der Staatsorgane nicht angezweifelt

werden, unter Umständen auch in Ge-

bäulichkeiten und an Gegenständen,

welche für die Feier eines Kultus be-

stimmt sind, gerichtliche oder polizeiliche

Handlungen vorzunehmen.

Eine eigentliche Profanation von Ge-

genständen, welche der religiösen Ver-

ehruttg geweiht sind, hat in der Kapelle

von Chêne-Bourg nicht stattgefunden,

da dem Herrn Delêtraz und den ihn

assistirenden Geistlichen Gelegenheit ge-

geben wurde, die geweihte Hostie aus

der Monstranz heraus zu nehmen.

Immerhin hält der Bundesrath da-

für, daß, nachdem Herr Pfarrer Delê-

traz sich förmlich verpflichtet hatte, die

Monstranz herauszugeben, sobald die

„40 Stunden" vollendet seien, an wel-

cher Thatsache nach dem Staude der Ak-

ten kaum zu zweifeln ist, die mit der

Beschlagnahme beauftragten Beamten

angemessener gehandelt haben würden,

wenn sie zwar das Vorhandensein der

Monstranz konstatirt, allein die sofor-

tige Wegnahme derselben unterlassen

hätten.

Der Bundesrath bedauert, daß in die-

ser Beziehung nicht mit demjenigen

Maße von Rücksicht auf die religiösen

Empfindungen vorgegangen wurde, auf

welches die verschiedenen Neligionsgenos-

senschaften Anspruch haben und dessen

Beobachtung für die Aufrechterhaltung
des Friedens unter den Augehörigen

derselben von größtem Belange ist—

beschlossen:
Auf den Rekurs des Herrn Delêtraz

wird Mangels Kompetenz im Sinne

vorstehender Erwägung nicht eingetreten.

Bern, den 26. November 1878.

II.

Antwort des Bundcsrathes an die Rc-

girrungrn von Uri, Schwyz, Dbw-rldcn,

Nidwaldcn, Zug, Freiburg, Innrrrhodcn
Testin und Wallis.

„Getreue, liebe Eidgenossen!

Kurze Zeit nach Veröffentlichung des

Schreibens, mit welchem wir die von

Papst Leo Xlll. anläßlich seines Amts-
antrittes an uns gerichtete Zuschrift be-

antworteten, und unmittelbar ans die

von den öffentlichen Blättern berich-

teten Vorgänge in Choue-Bvurg, ka-

men uns von den Regierungen der

Kantone (die wir oben genannt) im

Wesentlichen übereinstimmende Eingaben

zu, in welchen über die in verschiede-

nen Kantonen von Seite ihrer Regie-

rungen der römisch-kathol. Kirche be-

reitete Lage Beschwerde geführt, und au

den Bundesrath das Ansuchen gestellt

wurde, er wolle behufs Beseitigung die-

ser von den römischen Katholiken der

Schweiz schwer empfundenen Zustände

unter Wiederaufnahme der s. Z. abge-

brochenen Verbindungen mit dem

päpstlichen Stuhle bei den Regierungen
der betr. Kantone seine Intervention
eintreten lassen.

Diesen Kundgebungen folgte eine

große Menge von Petitionen der katho-

lischen Kantone bedeckt mit zahlreichen

Unterschriften, welche sich über Verfol-

gungen und Schmälerungen, denen

die römisch katholische Kirche in mehre-

ren Kantonen ausgesetzt sei, beklagten

und namentlich gegeil die flagrante Ver-

letzung der Cultusfreiheit in Chêne-

Bourg auf das Lebhafteste protestirten.

Nachdem letztere Vorgänge schließlich

Gegenstand einer direkten und förmli-
cheu Beschwerde der dabei Beiheiligten

geworden waren, fanden wir uns in
der Lage, in eine nähere Untersuchung

derselben einzutreten. Nach Abschluß

derselben erledigten wir die Beschwerde

durch den von uns unterm 26. Nov.

gefaßten Beschluß, welchen wir mit Rück-

ficht darauf, daß ihre Eingabe wesentlich

durch eben jene Vorgänge in Chêne-

Bourg veranlaßt wurde, beiliegend mit-

zutheileil die Ehre haben.

Was sodann die allgemeinen Beschul-

diguugeu betrifft, welche gegen mehrere

Kantone bezüglich ihrer Gesetzgebung

und Verwaltung in Kirchensacden er-

hoben worden, sowie das an uns ge-

richtete Begehren, bei diesen Kautonen

behufs Aufhebung oder Abänderung ge-

wisser Gesetze und Verordnungen zu in-

terveniren, so ist, ganz abgesehen von

dem Inhalt der Begehren, die von der

Bundesverfassung dem Bundesrathe auf

diesen Gebieten angewiesene Stellung
eine solche, welche ein Eintreten in

jene allgemeinen Klagen und Vorgehen

in dem von Ihnen angedeuteten Sinne

nicht zulässig erscheinen lassen.

Es liegt in der konstitutionellen

Befugniß der Kantone, auf ihren Ge-

bieten das äußere Verhältniß des Staa-

tes zu den verschiedenen Kirchen- und

Glaubeus-Genosscnschaften so zu ord-

nen, wie sie es für angemessen erach-

ten, und der Bund ist nur darüber zu

wachen berufen, daß die Glaubens- und

Gewissensfreiheit gewahrt und die freie

Ausübung gottesoienstlicher Handlungen

innerhalb der Schranken der Sittlich-
keit und der öffentlichen Ordnung vor

Allem gesichert bleibe.

Diesen Staudpunkt hat der Bundes-

rath in den zahlreichen Rekursen, die

in den letzten Jahren aus dem staats-

kirchlichen Gebiete vor sein Forum ge-

langten, und welche eben die in den

Eingaben der Kantousregierungen jetzt

im Allgemeinen als verfassungswidrig

angefochtenen Gesetze und Maßnahmen
betrafen, bei seinen daherigen Ent-
scheiden wiederholt dargelegt, und das

Festhalten an demselben ist ebenso sehr

durch die Achtung vor der Buudesver-

fassung, als durch die Sorge für die

Aufrechthaltung des Friedens in der

Eidgenossenschaft auf's ^Unzweideutigste

geboten.

Was endlich die permanente diplo-
matische Vertretung des päpstlichen

Stuhles betrifft, so sind wir zu be-

merken veranlaßt, daß wir nicht ge-

sonnen sind, in dieser ausschließlich dew

eidgen. Behörden zustehenden Frage

Hand zu bieten, daß es aber den Kau-
tonen nichtsdestoweniger frei steht, im

einzelnen Falle für den Verkehr mir

dem päpstlichen Stuhle unsere Vor-

mittlung in Anspruch zu nehmen.

Wir benutzen den Anlaß, um Sie,

getreue, l.ebe Eidgenossen, sammt uns
dem Machtschutze Gottes zu empfehlen.

Im Namen des schweizerischen

Bundesraihcs."

H »

Als Anno 1339 die Berner bei Lau-

pen in Noth waren und Altschultheiß

Johannes von Krambnrg nach Unter-
walden eilte, um buudesgenössige Hülfe

zu suchen, erhielt er von der Landsge-

meinde die Antwort: „Lieber Herr von

Krambnrg, ächte Freundschaft beweiset

sich iil der Noth. Geht nach Bern und

sagt enern Mitbürgern, das Volk in
den W aldstätten wolle ihnen zei-

gen wie es denkt." — Und am 22. Juli
1499 als die Berner, Solothuruer und

Zürcher bei Dornach an der Birs in

Noth waren, wie lieblich mag ihnen

der Znruf des Zuger'schen Dekans

Schönbrunner vorgekommen sein:

„Tapfer daran, liebe Eidgenossen, meine

Herren von Luzern und Zug
kommen."

Vergleicht man diese damaligen freund-

eidgenössischen „Kompetenzerklärungen"

mit dem Inkompetenz-Entscheide der heuti-

gen Eidgenossenschaft an die Hülfesuchen-

den katholischen Bevölkerungen, so wird

man sich eines wehmüthigen, bittern

Gefühles nicht leicht erwehren können.
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Ueber den Stand des Kultur-
Kampfes in Deutschland.

Trotz der Friedens - Verhandlungen

zwischen Rom und dem deutschen Reichs-

kanzleramte wüthet der Kuliurkampf zur
Stunde noch fort; die Maigesetze wer-
den in voller Strenge gehandhabt und

die Klagen des schwer bedrückten katho-

lischen Volkes mehren sich. Und doch

hatte der Kaiser, bei seinem Einzüge in

Berlin den 5. Dezember, es so Nachdruck-

sam ausgesprochen: „Das Wichtigste ist

„die Religion! Die religiöse Erziehung

„muß noch viel tiefer und ernster ge-

„faßt werden; in dieser Beziehung ist

„auch in unserer Stadt Berlin nicht

„alles gut bestellt."

Angesichts dieser Sachlage hielt es das

Centrum für seine Pflicht, der preußischen

Regierung Anlaß zu bieten, es offen

und unumwunden vor dem Lande aus-

zusprechen, ob und wie weit es ihr mit
der Pazifikation des Landes in religiöser

Beziehung und mit Wiederherstellung

der „religiösen Erziehung",
welche durch den Kulturkampf und nament-

lick durch die Aufhebung der Schulorden

so tief geschädigt worden, Ernst sei.

Zu diesem Zwecke stellte das Centrum

im preußischen Landtage folgende zwei

Anträge:
1. Es sollen die, durch das Gesetz

vom 18. Juni 1875 aufgehobenen

Artikel 15, 16 und 18 der alten

Verfassung wieder hergestellt, und

2. die Ausführung des Gesetzes vom

31. Mai 1875 betreffend Auf-
Hebung der religiösen Orden soll

in Bezug auf die am 1. Dezember

l. I. noch nicht aufgelösten Or-
densniederlassuugeu, welche sich mit

dem Unterricht und der Erziehung

der Jugend befassen, bis zu ander-

weiter gesetzlicher Regelung sistirt

werden.

Jene obenerwähnten drei Artikel der

alten preußischen Verfassung lauten:

Artikel 15. Die evangelische und

die römisch-katholische Kirche, sowie jede

andere Neligionsgesellschaft ordnet und

verwaltet ihre Angelegenheiten selbststän-

dig und bleibt im Besitz und Genuß

der für ihre Cultus-, Unterrichts- und

Wohlthätigkcitszwecke bestimmten Anstal-

ten, Stiftungen und Fonds.

Artikel 16. Der Verkehr der Reli-

gionsgesellschaften mit ihren Oberen ist

ungehindert. Die Bekanntmachung kirch-

licher Anordnungen ist nur denjenigen

Beschränkungen unterworfen, welchen alle

übrigen Veröffentlichungen unterliegen.

Artikel 18. Das Ernennungs-, Vor-

schlags-, Wahl- und Bestätiguugsrecht

bei Besetzung kirchlicher Stellen ist, so-

weit es dem Staate zusteht und nicht

auf dem Patronat oder besonderen Rechts-

titeln beruht, aufgehoben.

Auf die Anstellung von Geistlichen

beim Militär und an öffentlichen An-

stalten findet diese Bestimmung keine An-

Wendung.

Von verschiedenen Seiten wird das

Einbringen dieser Centrumsauträge als

inopportun taxirt. Allein die „Ger-
mania" antwortet den Klugen sehr richtig :

„Die Centrumsfraktion ist eine politische

„Partei mit der Aufgabe, die noch be-

„stehenden Rechte und Freiheiten der

„Katholiken zu vertheidigen nnv die ver-

„lorenen wieder zu gewinnen. Diese
„Pflicht erfüllt das Centrum
„mit seineu Anträgen."

Gewiß ist die ehrliche, entschiedene,

muthige Pflichterfüllung auch für kath o-

lische S t a a t s m ä n n e r die erfolg-

reichste Diplomatie.

Airchen-Khronik.

Aus der Schweiz.
Schweiz. „Lügen wie telegraphirt."

Ich glaube dies Wort stammt von Bis-
marck dem Erzvater des Kulturkampfes,

jedenfalls arbeitet der Draht kräftig in

diesem Sinne und Geiste. Die Kölneriu

läßt sich in neuester Zeit aus Rom

„tclegraphireu" nachdem Sprachgebrauch

des Culturkampfes: „Msgr. Bianchi,

der Sekretär der Kongregation der Bis-

thümer und Orden, ist seit einigelt Tagen

zurück und hat dem Papste Bericht über

die Lage der K a t h oli k e n i n d er
Schweiz erstattet. Er hat die Ueber-

zengung gewonnen, daß sämmtliche Streit-

fragen sich schlichten lassen werden, außer

einer, nämlich derjenigen bezüglich des

Msgr. Mermillod, dem die Regierung

weder die Eigenschaft eines apostolischen

Vikars noch die bischöfliche Gerichtsbar-

keit über den Genfer Sprengel zuer-

kennen will. Bianchi sei deßhalb der

Ansicht, daß die Kurie diesen Punkt bei

Seite lassen soll, um die andern Fragen
desto schneller zu erledigen."

Kaum hat die radikale Schweizer-

Presse diese Ente weiter „telegraphirt",
so kommt schon das Weibchen nachge-

flogen, welches verkündet: „Der Papst

habe Hrn. Mermillod eine andere Charge

übertragen, um ihn aus dem Friedens-

wege zu räumen. Die letzte bereits

dementirte Nachricht ist ebenso wahr als
die erste.

Aus den Kantonen.

Solothurn. Am Feste der unbe-

fleckten Empfängniß Mariens verschied

hier nach langer und schmerzlicher

Krankheit ver aargauische Domherr,
Hochw. Herr Kaspar Mettau er,
73 Jahre alt, ein Mann unentwegter

Pflichttreue in jeder Beziehung. —
Diese Todesnachricht dürste Herrn Au-
gust in Keller, au dessen Seite
der Verewigte längere Zeit als Ncli-

gionslchrer in Wettingen thätig war,

zu ernsten Erwägungen Anlaß bieten!

U. l.

>—< Letzten Montag Mvrgen wurde

ans der Straße nach Wahlen Hochw.

Herr Pfarrresignat Spaar, gew.

Pfarrer von Büren, seil 3 Jahren in
seiner Heimaihgemeinde Grindel wohn-

haft, todt aufgefunden. Aller Wahr-
scheinlichkeit nach ist derselbe von einem

Schlagflnsse überrascht worden. U.I.
>—> ^ Als der bekannte Mathematiker

Möllinger ans seinen zahlreichen Irr-
fahrten sein Glück versuchte im Gebiete

der Theologie und einem atheistischen

Elaborate das Tageslicht erblicken ließ,

wurde er zwar als Professor in Ruhe-

stand versetzt, aber Hunger durfte er

deßhalb nicht leiden. Der freigebige

Rath von Solothurn setzte ihm eine

Leibrente aus, bei welcher man noch

ruhig und dankbar den Lauf der Ge-

stirne studiren kaun. Als aber Pfarrer
Wetterwald als katholischer Priester seine

Pflicht erfüllte und deßhalb gejagt wurde,

ließ ihn derselbe noble Große Rath ohne

Brod, obgleich er nach Art. 12 eines

gewissen Dekret's über aufgehobene Stifte
eine Pension beanspruchen durste. Später

etwa, wenn er unterdessen nicht ver-

hungere, dürfe er nochmals betteln gehen;

vielleicht, wenn er recht bußfertig und

demüthig anklopfe, könne er ein kleines

Almosen erhalten. Unter den Radikalen

hatte einzig Hr. Kaiser so viel Takt

für Pensionirung des Peteuten zu sprechen,

wie er es auch zu Gunsten Möllingers
gethan.

^Luzern. Ein N. Correspondent von

hier im Bund weiß vom Hochw. Herrn
Regens Keiser sel. nichts anderes zu

berichten, als daß er sowohl in seiner

Jugend als in seinem Alter eine „hef-

tige Natur gewesen" und daß er in
späterer Zeit sich von der Partei abge-

wendet, „welche au der Wiedergeburt

der Schweiz arbeitete." Davon weiß

der Mensch nichts, daß Herr Regens

bis zu seinem Tode eine innige Liebe

zu seiner Schweizerischen Heimath im

Herzen trug und dieselbe auch in den

Herzen seiner geistlichen Zöglinge zu

pflegen suchte, wie ein jeder bezeugen

muß, der unter seiner Leitung den Semi-

narknrs machte. Allerdings hat sich

Hr. Regens Keiser zur rechten Zeit von

jenen Männern losgemacht, die unter
der Fahne der Vaterlandsliebe und des

Fortschritts das schöne Erbtheil der

schweizerischen Freiheit vernichtet und

das Vaterland an den Rand des Ver-

derbeus gebracht haben. Das wird ihm
aber jeder Ehrenmann als Verdienst au-

rechnen und ihn nicht nach dem Tode

darum besudeln.

Bern. Der Regieruugsrath hat den

Präfekleu durch Cirkulare den Befehl

ertheilt, die Kirchen im Jura nicht eher

offnen zu lassen, als bis sich die Ge-

meinden konstituirt haben, ohne jedoch

damit abzuwarten, bis in allen Gemein-

den der Kirchenrath gewählt sei. Wenn

somit eine Gemeinde ihren Kircheuralh

gewählt hat und dieser beeidigt ist,
so hat er alle Vollmacht, die Kirche,

sobald ihm beliebt, zu öffnen.

Die Regierung soll ferner ein Cirkular

ausarbeiten, welches verordnet, die Stimm-

register müssen in dem Sinne geändert

werden, daß alle stimmfähigen Katho-
liken darauf zu stehen kommen. Mit
dieser Maßregel will die Regierung dem

Uebelstand abhelfen, der sich in mehreru

Gemeinden gezeigt, daß den Römisch-

Katholischen der Zutritt zur Wahl ver-

weigert wird.
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Der Satrap in Pruntrut weiß unn

doch noch immer den Katholiken den

Eintritt in ihre Kirchen zn verweigern.

Er beeidigt einfach die gewählten Kirchen-

rathe nicht. Noch immer fordern 6

Pfarrgemeinden den Herrn Pascha auf,

er möchte seiner Pflicht nachkommen.

So eine kleine Mixtur von Bern aus

würde wohl Besserung verschaffen —
aber —

Für die Gemeinden Reelere und Dam-

vant, Mervelier und Montsevelier haben

sich die Gotteshäuser wieder geöffnet,

an allen Orten leicht zu begreifende

Freude.

>—i Msgr. M is lin, ehemals Rektor

des Collegiums in Pruntrut, ist plötzlich

iu Wieu gestorben. 1836 vertrieben

zog er nach Oesterreich, wo er Erzieher

in einer der ersten Familien war. Später

versah er am Hofe verschiedene Aemter.

Hr. Mislin hat auch sehr viel gethan

für die kathol, Kirche iu Bern, die nun

von solchen im Besitze ist, die keinen

Heller gegeben.

Bern. Eine Oltner Deputation,

welche Herrn Ed. Herzog wieder als

Pfarrer nach Ölten zu kommen einlud,

habe zur Antwort erhalten: die Rück-

sichten auf das bischöfl. Amt auf die

theolog. Bernerfakultät, auf die Ge-

meinde Bern, sowie aus die kantonalen

und eidgenössischen Verhältnisse (8iv!)
machen dem Herrn das Verbleiben in

Bern zur Pflicht. — Der Muth, mit

welchem Herr Ed. Herzog mich heute
noch am hohen Bewußtsein von der

Wichtigkeit seiner Mission festhält, er-

innert fast an den Herzog Wallenstein:

„Nacht muß es sein, wo Friedlands

Sterne strahlen."

Aargau. Spreitenbach. Letzten

Sonntag fand hier die feierliche Weihe

des neuen Kirchengeläutes statt — ein

Frendentag für die wackere Gemeinde.

St. Gallen. Letzten Sonntag wählte
die Kirchengenossenversammlnng von

St. Georgen auf die durch Resig-

nation erledigte Filialpfründe den

Hochw. Hrn. Rüegg, Pfarrer in
Ganterswil. Gleichzeitig faßte dieselbe

den anerkennenswerthen Beschluß, den

Gehalt auf 1700 Fr. zu erhöhen.

Hochw. Hr. Résignât Mathias
Egg er, der sich in seine Heimathge-

meinde Eggersriet zurückgezogen hat,

soll schwer krank darniederliegen. —

Graubiiiiden. Chur. (Bf.) Mit
dem Anfang des neuen Jahres tritt
der Personalwechsel in der hiesigen bi-

schöflichen Kanzlei ein. An die Stelle
des dcmisstonirenden Kanzlers, des

Hochw. Hrn. Canonicus Meinrad Ap-

perl, der seit 20 Jahren der Kanzlei
vorstand, tritt der Hochw. Hr. Franz
C o u st a u t i n R a m p a derzeit Pro-
fessor der Exegese und des Kirchenrech-

tes am hiesigen Priesterseminar. In
einem bezüglichen Cirkularschreibeu au

den Hochw. Clerus der Diözese Chur

zollt der Hochwst. Bischof den hohen

Verdiensten des abtretenden Hrn. Kanz-
lers um die Diözese seine volle An-

erkennung und zeigt die Berufung des

Hochw. Hrn. Rampa zum Amte eines

Kanzlers und Ofsizials an, da dessen

gründliche Kenntniß des kanonischen

Rechtes, dessen reiche Erfahrung in pa-

storeller Hinsicht und dessen Gewandt-

heit in den alten wie neueren Sprachen

denselben für die zu besetzende Stelle

besonders geeignet und befähigt erschei-

neu ließen.

Schwyz. (Bf,) Die Pfarrgemeiude

Lachen wählte den bisherigen Kapla-

nei-Provisor, Hochw. Hrn. Scharn-
b erg er, zu ihrem definitiven Kaplan.

Genf. In der letzten Sitzung des

Großen Rathes kündete H. Fazy eine

Motion auf Unterdrückung des

Knltusbudget an. Herr Natio-

ual-Bischof Herzog wird diese Motion

aufs freudigste begrüßen, weil damit die

beste Gelegenheit geboten wird, einen

schweren Vorwurf, der seiner nationalen

Klerisei seit Beginn ihrer Existenz in's
Gesicht geschleudert worden, thatsächlich

zu wiederlegen. Entzieht ihr der Staat
die bisherigen Subventionen, und be-

eilen sich die Altkatholiken mit frei-

willigen Beiträgen a u s der eigenen
Tasche den Ausfall zu decken, dann

ist ja der Beweis erbracht, daß die

„Nationalkirche" nicht ein importirter
papierener Valor mit Zwangskurs,
sondern eine währschafte Landesmünze ist.

« Der altkatholische Vikar Mehudin
daselbst ist in's Leid gekommen, der Tod

hat ihm diejenige entrissen, die er für
seine Religion eingetauscht. Möge ihn
bald eine andere trösten!

Tessin. Die bischöfliche Behörde von

Chnr hat in Schreiben vom 23. Nov.

die Regierung von Tessin gebeten, die

erforderlichen Schritte zu thun, um aus

der Hinterlassenschaft eines gewissen

Herrn Fossa eine große Anzahl Werth-

Papiere und Dokumente zu requiriren,

welche der Verstorbene in der Eigen-

schast eines Verwalters der Güter der

bischöflichen Tafel unter Mißbrauch des

Vertrauens unrechtmäßig aus dem bi-

schöflichen Archive in Chur entwendet

hatte. Zugleich wird aufmerksam ge-

macht, daß etwaige Ankäufer solcher

Papiere dieselben an den rechtmäßigen

Besitzer zurückzustellen haben. Das ist

derselbe Fossa, dessen Lob und Ehre die

ganze radikale Presse sang, als er von

der Tessiner Regierung wegen anderer

Unterschleife belangt werden sollte.

Aus und von Rom. (0. Dez.)

Papst Leo XIII., so milde er mit

Anderen ist, so strenge ist er

mit s ich selbst. Er a r beitet mit

außerordentlichem Eifer und Ausdauer.

Wenn er nicht an seinem Büreautisch

schreibt, so diktirt er seinen Schreibern,

während er in seinem Zimmer auf- und

abgeht. Es gibt Tage, wo er mehrere

Stunden nacheinander ununterbrochen

diktirt. Der Papst braucht zwei und

selbst drei Sekretäre; ein einziger könnte

der Aufgabe nicht genügen. Leo XIII.
will immer einen an seiner Seite, selbst

bei der Tafel, während welcher ihm sein

Sekretär seine sehr voluminöse Privat-
korrespondenz vorlesen muß. — Dabei

nährt sich Leo XIII. mit sehr geringer

Speis und Trank. Wenn er gekochtes

Fleisch ißt, verzichtet er auf einen Braten

und so umgekehrt. Des Abends trinkt

er zwei oder drei frische Eier. Er trinkt

nur den Wein, welchen er schon in Pe-

rugia gewohnt war und welcher „As-
prino" der „Herbe" genannt wird.

Dieser Wein wird von den Trauben

gewonnen, welche auf dem Gebirge in

Perugia wachsen und nicht zur Reife

gelangen. Der Papst behauptet, daß

der „Asprino" die Verdauung befördere

und die besten Weinsorten könnten ihm

nicht diesen Wein ersetzen. — Auch hält
Leo XIII. keinen Hof um sich und

zeigt sich nur bei wichtigen Anlässen

mit Kardinälen und Prälaten umgeben.

Mit dem Gelde ist er für sich sehr spar-

sam, um desto wohlthätiger für andere

sein zu können. Obwohl die Einnahmen
des P e t e r s P f c n n i g s bedeutend

abgenommen haben, vergißt der hl. Vater

doch keinen Augenblick die Pflicht des

Wohlthuns. Unlängst hat er dem Priester

Bosco, welcher bei Turin ein großes

Waisenhaus unterhält, aber in letzter

Zeit mit Noth zu kämpfen hatte, 2000

Frcs. für dessen Kleine übersendet.

Noch rührender ist Leo XIII. Mitleid
iie einem andern Falle. Dem Papste

wurde mitgetheilt, daß sich die picmon-

tesische Gemeinde Gorzegno in Folge der

Ueberschwemmung des Bormidasflnsses

in größter Noth befinde. Wohl selbst

ohne Geld, befahl der hl. Vater dem

Cardinal Nina, er möge den Redacteur

Margotti von der Unità beauftragen,

500 Frcs. von der Peterspfennigsamm-

lung dieses Blattes vorweg abzuziehen

und diese Summe dem Bischof von
Alba behufs Uebermittelung an die

U e b e r s ch w e m m t e n zu übersenden.

Ebenso ist der hl. Vater bemüht, arme

K ü u st le r zn unterstützen, die zu Rom
bei der Geschäftscalamität jetzt oftmals
darben. Durch besonderes Decret ist

denselben auch der Besuch der va t i c a -

n i s ch e n S a m m lu u g e n bedeutend

erleichtert worden. —
Bei diesem Anlaße finden wir es in

unserer Pflicht, eine größere Betheili-

gnng der Geistlichen und Gläu-
big en für dix Sammlung des

St. P e t e r s pf e n n i g s anzuregen.

Wir führen hiefür das Zeugniß und

die Aussprüche des K a r d i u a ls M a n-

ning aus England und des Erz-
b i s ch o f s von B a m b e r g an, welche

beide sich in neuerer Zeit in Rom per-

sönlich von der Sachlage überzeugten.

„Wir wissen aus sicherer Quelle, so

schreibt das Organ des Kardinals
„Manning, daß das aus fundir-

„tem Eigenthum fließende jährliche

„Einkommen gänzlich unzureichend ist,

„die nothwendigsten gegenwärtigen Aus-

„gaben des Haushaltes und der Regie-



„rung des hl. Stuhles zu bestreike», ja

„wir wisse» sogar, daß es bereits noth-

„wendig geworden ist, von dein auge-

„legten Kapital zu entnehmen, und daß

„in kurzer Zeit dieses Kapital selbst

„gänzlich ausgezehrt wird, wenn die

„Gläubigen, von der Noth des hl.

„Stuhles unterrichtet, nicht ihre Pflicht

„thun, denselben in ehrenvoller Weise

„zu unterstützen. Der Peterspfennig

„ist „die letzte Rettung" des gegenwär-

„tigen Zustandes der Unabhänigkeit des

„im Vatican eingeschlossenen Pontist-

„kats. Wir zweifeln keinen Augenblick

„daran, daß der Bericht in allen Län-

„dern das Gewissen der Katholiken an-

„regen wird, schleunigst ihre heiligen

„Pflichten gegen den hl. Stuhl zu er-

„füllen."
Und der Erzbischof Friedrich von

B a m berg, der bekanntlich jüngst
in Rom ml liininu 88. rXPoàìvrum
war, hat nach seiner Rückkehr in seine

Diözese einen Hirtenbrief erlassen, in
welchem er die Tugenden des heiligen

Vaters verherrlicht, die erhaltende Macht
des heiligen Stuhles in den Wirren
der Zcitverhältnisse preist und zu fe-

stem Anschluß an denselben mahnt.
Am Schlüsse seines schönen Pastorales

sagt der Hochwürdigste Herr Erzbischof:

„Ein einziger Stachel sei in seinem

Gemüthe zurückgeblieben, es sei dies

die schwere finanzielle Noth-
läge des h c i l ig e n V a t e r s." Er
legt es deßhalb seinen Diözcsanen als
eine Ehrenpflicht an's Herz, des hilfs-
bedürftigen hl. Vaters zu gedenken und

in der 'Darbringung von Liebesgaben

nicht zu ermatten.

Die Fabrikanten der Fabeln
ans dem Vatikan sind in letzter

Zeit wieder außerordeiulich thätig ge-

wesen. Wir sind in der angenehmen

Lage, heute die Geduld unserer Leser

abermals mit einer Menge B e r ichti-
gungen und Dementis zu er-

müden, und doch ist dieß nothwendig,

um die öffentliche Meinung gegen die

Fabelfabrikate zu schützen.

So verbreitete das liberale
Korrespondenz-Comite dieser

Tage durch seine dienenden Blätter in
die ganze Welt die Mittheilung:

„In aller Heimlichkeit hat Pater
»Curci sich zu wiederholten Malen

„von seinem Absteigequartier nahebei der

„Engelsbrücke nach dem Vatican bege-

„ben, um mit dem hl. Vater zusammen-

„zukommen und ist sodann vorgestern

„nach Neapel zurückgereist. Ueber den

„Gegenstand der Besprechungen ist kaum

„ein Zweifel möglich: die P oli t i s che

„F r o n t v e r ä n d e r u n g des italie-

„nischen Clericalismus beherrscht das

„gestimmte Interesse des Augenblicks.

„Die Wichtigkeit, die der Vatikan dieser

„Wendung beilegt, kann kaum hoch ge-

„nug gedacht werden. Sie hat außer

„der praktischen ihre principielle
„Seite, und um diese letztere vor Übeln

„Deutungen zu schützen, sind an die

„Nuntiatnren bereits geheime

„Weisungen versandt wenden, damit sie

„scrupnlösen Anfragen über den be-

„treffenden Punkt Rede und Antwort
„stehen können. Zwischen den beiden

„Richtungen aber, die über die Zulässig-

„keit der neuen Politik streiten, tobt ein

„wüthender Sturm, der den Vatikan

„aufregt und das h. Colleg selbst in
„zwei Parteien spaltet. Die Jesuiten-

„Partei steift sich darauf, daß die Auge-

„legenheit keine Opportunitätsfragc sei,

„sondern eine principielle Bedeu-

„tnng habe. Das Aufgeben der Eut-

„haltuugspolitik schließe einen Verzicht
„auf die weltliche Herrschaft ein

„und zu einem solchen sei kein Papst

„berechtigt."
Der Jnbalt vorstehender Eorrespon-

deuz steht mit der Wahrheit im Wider-

spruch. I. Die dort behaupteten Be-

Ziehungen des Pater Curci zum Vatican

bestehen nicht; es wäre daher nicht noth-

wendig, daß Pater Curci aus diesem

Grunde fein Absteigequartier nahe bei

der Engelsbrücke nähme. 2. Die dort

erwähnten Jnstrnctionen an die Nuntia-

turen sind nicht ertheilt. 3. Die dort

behauptete Spaltung des hl. Cvllegs be-

steht nicht. 4. Die dort behauptete An-

strengungen der Jesuitenpartei und die

augebliche Aenderung der Principien,
die überhaupt nicht in Frage stehen,

entbehren gleichfalls der Wahrheit. Die

Prinzipien bleiben unver-
änderlich. Es handelt sich in dem

gegenwärtigen Augenblicke nur um die

Opportunist, einer event. Theilnahme

der italienischen Katholiken an den Po-

Mischen Wahlen und darüber ist eine

ruhige und gemäßigte Polemik vollkom-

men zulässig.

Noch bunter treiben es die Fabel-
f a b r i k a u t en mit den Verhandlungen

zwischen Rom und Deutschland
in allerneuester Zeit. Sie verbreiten

folgendes S e n s a t i o n s - T ele g r a m m

nach allen Weltgegenden:

„Im Vatikan nimmt man an,

„daß die dem Erzbischof von
„B a m b e r g gegebenen Jnstructionen,

„nach dessen Anweisungen die deut-
„s ch e n Bischöfe handeln sollen, ans

„einen zwischen dem Papstthum und

„Deutschland zu Stande gekommenen

,,mcà8 vivendi hinauslaufen. Die

„Perhaltungslinie, welche die deutschen

„Bischöfe einschlagen werden, gründet

„sich auf geheime Abmachungen, welche

„bereits zwischen dem Vatican und

„Deutschland festgestellt sind."

Wir sind im Falle, diesem liberalen

F a b e l - T ele g r a m m folgendes

w a h re Telegramm entgegen zu setzen :

„Die neuesten telegraphischen Mit-
„theilnngen bezüglich der Betheiligung

„des Herrn E r z b i s ch o f s von B a m-

„b erg an den Verhandlungen zwischen

„dem apostolischen Stuhle und Prenßen

„b e r n h e n n a chje d e r R i ch t u n g

„hin aus einer Mystification."
Auch das B i s m a r ck f r e u n d-

liehe Tagblatt in Berlin erklärt

jetzt die Nachricht, daß die Unterhand-

lung zwischen dem Reichskanzler und

dem Vatikan dem Bischof von
B a m b e r g übertragen sei, für unbe-

gründet. Dagegen will es wissen, daß

die M i s s i o u des Herrn E z b i s ch o f s

darin bestehe, auf die deutschen Bischöfe,

die Capitel und den gesammtcn höhereu

Clerus „im versöhnlichen Sinne einzu-

wirken." Zu diesem Behufe sollen

Bischöfe und Clerus von Rom aus an-

gewiesen worden sein, den ihnen in Be-

zug auf ihr Verhalten der weltlichen

Obrigkeit gegenüber vom Bischof von

Bamberg zukommenden „Verhaltungs-
maßregeln" nachzukommen.

Hierauf haben wir auch dem Bis-
mark-Blatt einfach zu bemerken:

So lange in Deutschland (München)
eine Nuutiatur sich befindet, besteht

keine Veranlassung, weßhalb die Bi-
schöfe und Metropoliten der verschiede-

neu Kirchenprovinzen, „ihre Verhal-

tuugsmaßregeln" durch die Instruktiv-
neu „des einen oder andern" Prälaten,
der zu seiner' Pflichtmäßigen visitutic»

limiiium 8t. Apoàlcu'um sich nach

Rom begibt, zu empfangen hätten
Wenn der hl. Stuhl auf dieser von den

Bischöfen in ihrem Investitur - Eid
übernommenen Verbindlichkeit gerade

heutzutage mit dem besten Rechte be-

steht und dieselbe uöthigenfalls in Er-
innernng zu bringen weiß, so bedarf es

zur R o m r e i se keiner Ursache, welche

außerhalb des eigenen und nächsten

Pflichtkreises der einzelnen Kircheufür-
sten läge.

Zum Schlüsse nur noch ein D e-

m cuti. Den liberalen Blättern zu-
folge hätten viele aristokratische Fami-

lien, welche bisher als dem Vatican

treu geblieben galten, auch an dem Feste

und der allgemeinen Freude für die

Rettung König Humberts Theil ge-

uommen. Wer daraus auf einen Ge-

sinnungswcchscl schließen wollte, täuscht

sich sehr. Das dem Papste treuergebene

römische Volk freute sich lediglich dar-

über, daß Humbert dem Dolche eines

Meuchelmörders glücklich entgangen war.

Es handelte sich an diesem Tage ja

nicht um das Königreich Italien, oder

um die weltliche Herrschaft des Papstes,

sondern um e i u e n P r o test gegen
den versuchten Meuchelmord,
nicht um den König, sondern um die

gesellschaftliche Ordnung, um die Mensch-

heit selbst. Das war der Charakter,
den man in ganz Italien diesen Fest-

lichkeiten beilegte und das war auch der

alleinige Grund für die Tedeum,
welche in so vielen Kirchen gesungen

wurden. Mit allen diesen Festlichkeiten

und Freudenbezeugungeu sieht es ebenso

aus, wie mit dem Briefe, den der hl.
Vater Leo XIII. au Humbert durch

den Erzbischof von Neapel gerichtet hat.

Der Papst gab mit diesem Schreiben

kein einziges Prinzip auf, sondern

drückte nur seine Freude über die Ver-

eitelung eines Verbrechens und die Er-
Haltung einer so hochstehenden Person-
lichkeit aus, wie die Humberts,
welcher auch vom Vatikan als legi-
time r König von P i e m o n t, M ai-
land und Venedig (aber nicht des

übrigen Italiens) anerkannt ist.

Rom. 5. d. Obgleich der schweizeri-
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sche Bundesrath das Verlangen der ka-

lholiswen Kantonsregierungen für Wie-

derherstellung der Nuntiatur in Luzern

abgelehnt hat, ist der Vatikan entschlaf

sen, auf der von ihm eingeschlagenen

Richtung fortwährend sein Möglichstes

für die Wiederherstellung der Beziehun-

gen mit der Schweiz zu thun. (Wel-
cher Depeschensabrikant mag wohl diese

schweizerisch-vatikanische Angelegenheit so

hartnäckig zur Quelle seiner Ersin-
düngen machen? bemerkt der „Bnud"
hiezu und wir glauben nicht ohne

Grund.

Offene Korrespondenz. Zwei Einsendungen

(über die Fcieriagssrage Schwyz und „zur

Geschichte des römischen MailyrologiumS")

folgen >u nächster Nummer.

Kalender-Schau fur 137U.

Unserm frühern Verzeichnisse em-

p s e h l e n sw e r t h er kathol. K a-

lend er (siehe Nr. 10) können wir
heute noch folgende beifügen, die uns

nachträglich zugekommen sind:

8) St. Ursenkalender, herausgegeben

vom Verein zur Verbreitung guter

Bücher, mit Bildern. Solothurn, B.

Schwendimann.

9) Lichtfelder Marien Kalender.

Jllustrirt, heransgegeben von der bi-

schöflichen Buchdruckerei Cordier in Hei-

ligenstadt.

10) Monita-Kalender, illustrirt und

reichlich ausgestattet, herausgegeben von

Ludwig Aner, Direktor des Eassinaeums

in Donanwörth.

Lehrlingspatronat
des schweizerischen Piusvereins.

1) Lehrmeister, welche Lehr-
linge annehmen:

3 Schmiede, 2 Schuster, 2 Küfer,
2 Wagner, 1 Damenschneiderin.

2) Meisterschaften, welche

Arbeiter anstellen:
In einer Schmiede 1 Meistergeselle, 2

Schneider.

3) Lehrlinge, welche Meister
suchen:

2 zu einem Spengler, 2 zu Buchbin-

der, 1 zu einem Bäcker, 1 zu einem

Müller, 1 zu einem Glaser, 1 zu einem

Schreiner, 1 Schreiner zu weiterer Aus-

bildung, wo möglich mit etwas Lohn, 1

zu einem Oekonom, 1 in ein Handels-

Haus, 2 Töchter in Familien zur Erler-

nung der Haushaltung.

4) Arbeiter, welche Arbeit
suchen:

2 Schlosser, 3 Schreiner, 1 Schuster,

1 Sattler, 1 Buchbinder, 2 Maler, 1

Metzger, 2 Bäcker, 1 Koch, 1 als Buch-

Halter oder Sprachlehrer, 3 in Büreau,
3 in ein Magazin, 1 Knecht, 2 Haus-

Hälterinnen zu Geistlichen, 1 Zimmermagd,
2 Dienstmädchen, 1 gebildete Tochter in
einen Laden oder an ein Büffet, 1 Tochter

als Gehülfin zu einer Näherin.

?.8. Anmeldungen ohne Empfehlung von

Seite Hochw. Geistlicher oder Vorstände

des Piusvereins, sowie unfrankirte Briefe

werden nicht berücksichtigt. Ist eine Stelle

durch das Patronat besetzt worden, so

ersuche um baldige Anzeige; für Rückant-

Worten w. erbitte entsprechende Frankatur-
beilage.

7. Dezember 1878.
Die Direktion

des Lehrlingspatronats in Jonschwil.

Zu kaufen gesucht.
Der erste, event, die drei ersten

Bände der

1?Ŝtimm »IIS Maria
(Jahrg. 1871 und 72) am liebsten

ungebunden. Eine allfällige gütige Offerte
erbittet man unter Chiffre L. O. an die

Erpedition des Blattes. (66^

Bei W. Schwendimann, Buchdrucker

in Solothurn, ist zu haben:

Das Kirchenjahr.
àitsnllcn für i!en katechetiscken Unter-
richt ster römisch - katholischen Jugenck

Kokvtkurns.

Preis per Erempl. 15 Cts. per Dutzend

Fr. 1. 50.

Der Betrag ist in Postmarken

einzusenden.

Vol'êûgliàs

Mittet gegen Htiedsucht
und äußere Uerkältungen,

seit Kurzem erfunden, ist bis heute das Einzige,
das bei richtiger Anwendung leichte Gliedsuchi
augenblicklich, eine hartnäckige, lange ange-
standene, bei Gebrauch mindestens einer Doppel-
dolls inner 4 bis K Tagen heilt.

Preis einer Dosis, Gebrauchsanweisung und
Verpackung Fr. 1. 50, einer Doppeldosis Fr. 3.

— Tausende ächter Zeugnisse von Geheilten
beim Eigenthümer 17^

Balth Amstaldeu, Garnen, Obwalden.

Sparbmtk in Luzern. 28

Diese von der höh. Regierung des Kantons Luzern genehmigte Aktiengesellschaft

hat ein G a r a n t i e k a p i t a l von Fr. 100,000 in der Depvsuenkasse der Stadt
Luzern laut Statuten hinterlegt.

Die Sparbank nimmt Gelder an gegen Obligationen und Cassascheine und

verzinset dieselben zu folgenden Bedingungen:

Obligationen à 5 °/°
auf 1 Jahr fest angelegt und sodann nack crfolgter Kündigung in 6 Monaten rückzahlbar

Obligationen à 4'/s °/°

zu jeder Zeit kündbar und sodann nach 4 Monaten rückzahlbar.

Casfascheine à 4 °/°

zu jeder Zeit aufkündbar und sodann nach 8 Tagen rückzahlbar.

Zinsberechnung vom Tage der Einzahlung bis zum Tage des Rückzuges, ohne

Provistonsberechnung. Die WerwattitNg.

Im Verlage deS Unterzeichneten sind soeben erschienen und durch alle Buch-
Handlungen zu beziehen:

Hahn-Hahn, Ida Gräfin, Wahl und Mhrun.> Zw-i
Bände. 8°. geh. Preis 9 Fr. 40 Cts.

Koch, Ä5ilh», KoMlI0ttliiaNA. Erzählungen. 8°. geh. Preis 5 Fr.

Laiens, Philipp, Km Held und Hut. Eine Erzählung aus

der Gegenwart. Zwei Bände. 8°. geh. Preis 9 Fr. 40. Fr.

Militär, Wilh., Dramatische Spiele. (St. Ursula's Brautfahrt.
— Die Villa von Amalfi. — Schön Gundel.) Min.-Ausg. geh. Preis 4 Fr.
40 Cts. In Callico-Einband 6 Fr. 25 Cts.

Scherer, Graf Th. von, Kus dem Tornister eines

Soldaten der Kevolutions-Krmee. Charà- und Sitten-

gcmälde aus der französischen Schreckenszeit. Drei Bände. Fünfte Attf-
loge. 8". geh. Preis 5 Fr. 05 Cts. (05

Mainz, 1878. Franz Kirchheim

.t.
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haben:
Bei B. Schwendimann, Buchdrucker iu Solothurn, ist erschienen und zu

St. Arsen-Kalender
auf das Jahr 1879.

Herausgegeben vom Verein zur Verbreitung guter Bücher.
Preis per Exemplar 25 Cents., per Dutzend Fr. 2. 40.

Druck und Expedition von B. Schendimann in Solothurn.


	

